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Text 

3. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

Internationale Übereinkommen 
 

  § 14. Sofern die Bundesregierung zum Abschluss von Übereinkommen gemäß Art. 66 Abs.  2 B-VG 
ermächtigt ist, kann sie völkerrechtliche Vereinbarungen über die Übermittlung klassifizierter Informationen im 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes schließen. Hierbei ist vorzusehen, dass klassifizierte Informationen 
nur dann übermittelt werden dürfen, wenn beim Empfänger ein Schutzstandard gewährleistet ist, der dem der 
übermittelnden Stelle gleichwertig ist. 


